
Ergebnisprotokoll für Gebietskonferenz   

FFH-Gebiet 5216-303 „Struth bei Bottenhorn“ 

 

1. Schutzgüter:  LRT 6510/LRT 6410/LRT *6230/LRT *91E0/LRT 3260  

2. Entwicklung seit GDE 2008 

 

 

 

 

Ausgangssituation / GDE 2008 und aktuelle Situation / HLBK 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 



   Aktuelle Situation gemäß HLBK aus 2015 

 

 

 

 

 

 

 



3. Maßnahmen gemäß Maßnahmenplan 

 

 

 

 



 

 

 

 



4. Fördermöglichkeiten / Auflagen:  

 

- Gesamtfläche 106 ha, davon 77 ha auch NSG (seit 1992), 29 ha „nur“ FFH Gebiet 

- im NSG : 74,8 ha HALM (HELP/HIAP) Flächen 

- im FFH Gebiet (außerhalb NSG): 10,4 ha HALM Flächen und 3 ha Ausgleichsmaßnahme 

(Grünlandextensivierung) 

- Einsatz von NATURA2000 Mitteln  

 

LRT 6230  

Beispiel 1: Vertragsvereinbarungen HALM + Schafbeweidung (1-2x jährlich Je nach 

Vegetationsentwicklung / gefördert über NATURA2000 Mittel) 

 

 
Beispiel 2: Rinderbeweidung 

 

 
 

LRT 6410 

Beispiel HALM Vereinbarung; als 2.Nutzung Rinderbeweidung nach Absprachen möglich;  

 

 
 

LRT 6510 

 

              Je nach Fläche / Aufwand gibt es auch Verträge die nur Technikstufe 1 beinhalten 



5. Ergebnis/ Zukünftige Handlungsempfehlung 

 

             An der bisherigen Pflege muss grundsätzlich nicht viel geändert werden, da die 

             wertbestimmenden Schutzgründe sowohl quantitativ wie auch qualitativ sich weiterhin in  

             einem sehr guten bis guten Erhaltungszustand befinden.  

   

            1.LRT Borstgrasrasen: 

 

             Im Bereich der Borstgrasrasen um die Start- und Landebahn herum gibt es kleinflächig leichte  

             Brache Tendenzen, u. a. hat hier der Moosanteil zugenommen. Dies hängt damit zusammen,  

            dass von 2012 bis 2015 die Hütebeweidung mit Schafen gar nicht mehr oder nur noch sehr  

 

            reduziert  stattgefunden hat. Daher soll auf  diesen Flächen versuchsweise mit einem Striegel  

 

           auf einem „Teststreifen“ von ca. 10 m die vorhandene Verfilzung beseitigt werden. Als  

 

            Zeitpunkt empfiehlt sich Oktober (nach der letzten Beweidungsphase) und bei geeigneter  

 

            Witterung. Striegeln im Frühjahr wurde nicht befürwortet, da dies sich nachteilig für das  

 

            (frühblühende) Läusekraut auswirken könnte.  

 

             Seit 2016 wird wieder eine Beweidung durchgeführt, die Herde befindet sich aber  

 

             noch im Aufbau, auch kann nur teilweise Hütebeweidung durchgeführt werden  

 

            (Nebenerwerbsbetrieb). Als eine wichtige Aufgabe wurde formuliert, den Betrieb weiterhin  

 

            beim Aufbau der Herde und der Infrastruktur zu unterstützen (u.a. auch über NATURA2000  

 

            Mittel). 

 

 

             2. Förderung:  

 

              Die HALM-Förderkonditionen sind in einigen Bereichen zu starr und zu wenig  an die aus  

              Naturschutzsicht erforderliche Nutzung und Pflege angepasst. Die Mahd- und/oder 

              Beweidungstermine  müssten z. B. stärker an den jährlichen Witterungsverhältnissen  

              ausgerichtet werden können. 

 



              Eine durch Witterung bedingte Nichtnutzung einer Fläche in einem Jahr darf nicht dazu  

  

              führen, dass die Fläche zukünftig ganz aus der Förderung herausfällt.  

 

              Die abschließende fachliche Beurteilung über den Erfolg einer durchgeführten 

              Maßnahme sollte nicht ausschließlich bei der Kontrollstelle (WI-Bank) liegen, sondern nur in 

              enger Abstimmung mit dem ALR erfolgen. 

               

              Die gezielter (und flexibler) einsetzbaren NATURA2000 Mittel sind ein wichtiges Instrument  

 

              der Gebiets - Betreuung und müssen auch in Zukunft in ausreichender Höhe zur Verfügung 

 

             stehen. 

             3. Vernetzung / Zusammenarbeit: 

              Die bereits bestehende gute Zusammenarbeit mit dem Arnika-Projekt und dem Bot. Garten  

 

              Marburg soll zukünftig weiter verstärkt werden durch Unterstützung beim Kontakt zu den  

              Bewirtschaftern und z.B. bei der Flächenauswahl zur Samengewinnung u. Ausbringung der  

               Jungpflanzen. 

 

               Angedacht ist auch eine Führung / Exkursion im Sommer 2019 in Kooperation mit dem  

 

               Naturpark  Lahn-Dill-Bergland um die Bedeutung des Gebietes der Öffentlichkeit zu  

 

               vermitteln und damit die Akzeptanz zu stärken.  


